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Editorial
Haben Sie auch schon erlebt, dass beim Versuch, einen
Anhänger an einen Traktor zu kuppeln, die Zugöse der
Deichsel nicht in das Zugmaul des Traktors passte? Im
Zeitalter der Normung dürften solche Probleme kaum mehr
auftreten, meinen Sie. Diese Ansicht habe bisher auch ich
vertreten. Letzte Woche jedoch musste ich erleben, dass
sich die Zugöse eines italienischen Dreiseitenkippers nicht
mit dem Zugmaul eines französischen Traktors verbinden
liess. Auch der Versuch mit einem Traktor deutscher
Herkunft, der mit einer typengeprüften Anhängerkupplung
versehen war, misslang. Verärgert über so viel Unvollkommen-
heit suchte ich den Fehler vorerst beim Anhänger, wo ich
ihn auch sofort fand.
Seit 1928 besteht eine DIN-Norm für die Gestaltung der
Anhängerzugösen. Letztmals wurde diese wichtige Norm
(DIN 74054) im Jahre 1977 an die aktuellen Verhältnisse
angepasst. Beim Vergleich der Masse der Zugöse des
besagten italienischen Anhängers mit den Angaben des
Normblattes, musste ich eine Abweichung im Lochdurchmesser

von 15 mm und im Aussendurchrnesser von 20 mm
feststellen. Die Kleinigkeit von 20 mm Übermass genügt,
dass zwei Fahrzeuge aus zwei verschiedenen Ländern
nicht zusammengekuppelt werden können. Und da frägt
man sich, warum die Vereinigung der Länder Europas auf
politischer Ebene so unendlich schwierig ist.
Wenn im geschilderten Fall bestehende Normen einfach
nicht angewendet werden, wird anderseits oftmals eine
dringend erwünschte Normung durch sture, in protektioni-
stischer Absicht handelnde Landesvertreter, schon im
Beratungsstadium abgeblockt. Oftmals wird auch das
Inkraftsetzen einer Norm so lange hinausgezögert, bis ihre
spätere Wirksamkeit fraglich ist. So streiten sich zum
Beispiel die Mitglieder der europäischen Normenkommission
schon seit Jahren darüber, ob die Zugöse am Anhänger
oder das Zugmaul am Traktor drehbar sein sollen. In der
Zwischenzeit haben sich, je nach Land, das eine oder das
andere System so stark verbreitet, dass die Wirksamkeit
einer künftigen Norm zum voraus in Frage gestellt werden
muss.
Die geschilderten Beispiele, welche ohne grosse Mühe
durch weitere ergänzt werden könnten, zeigen Unzulänglichkeiten

auf, die nur schwer beseitigt werden können, ob-
schon dadurch, nebst den arbeitstechnischen Nachteilen,
eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr in Kauf genommen

werden muss. In beiden Fällen wird sich nämlich -
wenn überhaupt gekuppelt werden kann - die Zugöse in
der Kupplung verklemmen, sei es, dass sie zu wenig Spiel
hat oder dass sich beide Bauteile in eine ungünstige Lage
verdrehen, und dadurch die Manövrierbarkeit des
Anhängerzuges beeinträchtigt wird.
Wir werden dieser Problematik vermehrt Aufmerksamkeit
schenken und Sie in einem nächsten Bericht über weitere,
in diesem Zusammenhang wichtige, Fragen orientieren.
Eines können Sie jedoch schon jetzt tun: Beurteilen Sie beim
Kauf eines Anhängers das Preis-/Leistungsverhältnis
nicht nur aus der Sicht der Tragkraft. Sie sollten auch daran
denken, wie wichtig Details sein können und in den Details
steckt ja bekanntlich der Teufel. Werner Bühler
Foto: He

Titelbild
Auch einfache Fahrzeuge und Anhänger müssen gesetzeskonform

gekenntzeichnet werden. Im Verkehr muss man
sich auch mit ihnen vorschriftsgemäss verhalten.
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I Hydraulischer Oberlenker von Walterscheid:

Muskelprotz I

jmit FeingefühlJ
Der „Hydraulische Oberlenker
von Walterscheid:

Für den Schnellanschluß an alle
Dreipunktgeräte.

Lieferbar in den Kategorien
2 (bis 74 kW/100 PS), 3/2
und 3 (bis 135 kW/184 PS).

Exakte Geräte-Einstellung
bzw. -Neigungskorrektur.
Sichere Blockade der
eingestellten Oberlenker-Länge.
Keine Übertragung der
Stoßbelastungen auf die
Schlepperhydraulik.
Mehrfarbige Skala zur
leichteren Findung
wiederkehrender Oberlenker-Längen.
Kuppelhaken mit
selbstsichernder Verriegelung.

Fragen Sie Ihren Landmaschinenhändler

nach dem
Walterscheid-Sonderangebot
1984 (auch für komplette Drei-
punkt-Schnellkuppler).

W/UTIRStHEIP

PaulForrerAG Zürich
Aargauerstrasse 250, Postfach
8048 Zürich, Telefon 01 64 39 33/35

I Ich interessiere mich für II m. Z SS BWS den „Hydraulischen
Oberlenker" von Walter-I scheid. Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu. |

I I
I I
I 1

I Einsenden an: PaulForrerAG Aargauerstrasse 250, |Postfach, CH-8048 Zürich

Besuchen Sie uns an der BEA, Halle 15, Stand 1520
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